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Anpassungen für Bio Landwirte

Bio-Weide und Eingriffe bei Tieren 

Verhandlungsstand GAP Bio
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VIS Ausnahmegenehmigungen

Wer muss einen Antrag stellen?

 Alle Rinderhaltenden Bio-Betriebe, die bisher die 

sogenannte Kleinbetriebsregelung in Anspruch 

genommen haben.  Zeitweise Anbindehaltung

 Alle tierhaltenden Bio-Betriebe, die – betriebsbezogen 

oder fallweise – bestimmte physische Eingriffe an 

Rindern, Schafen oder Ziegen vornehmen möchten. 

Enthornung
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Anträge über VIS Datenbank 

Antragstellung bei Behörde erforderlich  - Amt der 

VBG Landesregierung – Abteilung Abt. Gesundheit 

und Sport  Online Antrag über VIS = 

Verbraucher-Informations-System

 Selbständige Antragstellung

 Hilfestellung durch Landwirtschaftskammer und BIO

AUSTRIA

 Statistik Austria Portal - https://portal.statistik.at/
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Welche Anträge gibt es?

• Zeitweise Anbindehaltung – nur 1mal für unbefristete 

Bewilligung  Nur für Kleinbetriebe bis max. 35 GVE pro Betrieb

• Antragstellung vor dem Eingriff durchführen. Antwort bei 

betriebsbezogener Ausnahmegenehmigung muss nicht 

abgewartet werden.

– Gestellte Anträge für Enthornung sind bis 31.12.2022 gültig

– Konkrete eigene Begründung für Ausnahme anführen!

• Fallweise Ausnahmegenehmigung mit AT-Ohrmarkennummer –

Bescheid der Behörde muss abgewartet werden.

– Enthornen von Rindern älter als 6 Wochen durch den Tierarzt
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Weideverpflichtung gültig für 2020 und 2021

Weidehaltung von Raufutterverzehrern (z.B. 
Rinder) 

 Mindestens 1 RGVE pro Hektar weidefähiger 
Fläche oder 

 zumindest 50% der RGVE in der 
Vegetationsperiode auf der Weide halten

Der Auslauf für Kälber darf nicht zu 100 Prozent 
überdacht sein (mindestens 10% nicht-überdacht).
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Weideplan

 Jeder Bio-Betrieb hat ab 2020 einen Weideplan zu 
erstellen wie die Weideverpflichtung umgesetzt wird.

 Der Weideplan enthält zumindest:

• Von der Weidepflicht umfassten Tiere (Stichtag der Tiere am 
1. April)

• Die Weideflächen laut Flächenbogen

• Die Weideperiode mit Beginn und Ende

 Weideplan hat ab 1. Jänner 2021 auf dem Betrieb 
aufzuliegen. Ausnahme Betriebe welche im Jahr 
2020 eine Sanktion der Stufe 3 erhalten haben.
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Neue GAP – Neues ÖPUL

Bekenntnis von Vertretern der EU-Kommission -
Generaldirektor Wolfgang Burtscher (Vortrag BioAustria
Bauerntag 19. Jän 2021)

 Im Bereich der Nachhaltigkeit darf kein Rückschritt passieren

 Biodiversität: Landwirte müssen liefern aber auch andere. (50% 
Reduktion der chem. Pestizide; Verzicht auf 
Nährstoffüberschuss; LW Flächen der Natur zurückgeben)

 Nahrungsmittelsicherheit muss aber aufrecht erhalten bleiben.

 Ziel 25% Bio bis 2030: Mit welchen Maßnahmen soll dieses Ziel 
erreicht werden. Bio-Kommerzialisierung. Ohne Handel wird es 
nicht klappen.

 EU ist überzeugt, dass in der GAP die biologische 
Landwirtschaft auch künftig jene Mittel bekommt, die erforderlich 
sind und in dieser neuen GAP auch vorkommen.
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UBB: Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung
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Sanktionsstufen bei Bio-Kontrolle

 S1 = Abmahnung

 S2 = Verstärkte Aufzeichnungs- und/oder Meldepflicht

 S3 = Kostenpflichtige Nachkontrolle

 S4 = Ausschluss von Warenpartien von der Vermarktung 

mit der Kennzeichnung als zertifiziertes Produkt 

(Abstimmung mit Behörde erforderlich)

 S5 = Ausschluss des Unternehmens oder Lösung des 

Kontrollvertrages 
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Aktuelles zur neuen Richtlinie
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bioberater 

Florian Vinzenz

05574 400 331

bio@lk-vbg.at


